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 Förderprogramm Wohnungsbau BW 2022 (VwV-Wohnungsbau BW 2022) 
 

 Einkommensgrenzen in der Wohnraumförderung 
 

 hier: Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Prüfung von Anträgen zur  
 sozialen Förderung selbst genutzten Wohneigentums sowie Prüfung von Anträgen 

zur Förderung des Erwerbs von Genossenschaftsanteilen für selbst genutzten  
Wohnraum 

 
Anlage 
Tabelle Einkommensgrenzen 

 
Die Regierungspräsidien werden gebeten, die Stadtkreise und Großen Kreisstädte, die 
Landratsämter werden gebeten, die übrigen Gemeinden in geeigneter Weise zu unter-
richten. 
Die Landratsämter und Bürgermeisterämter der Stadtkreise werden im Weiteren gebe-
ten, die Wohnraumförderungsstellen in ihrem Hause in gleicher Weise mit der Bitte um 
Beachtung der neuen Einkommensgrenzen in der Wohnraumförderung zu unterrichten. 
Die Information wird nur in elektronischer Form zur Verfügung gestellt und ist unverän-
dert weiterzugeben. 
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Die Förderbestimmungen der zum 1. Juni 2022 in Kraft getretenen Verwaltungsvorschrift 
des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg zum Förder-
programm Wohnungsbau Baden-Württemberg 2022 (VwV-Wohnungsbau BW 2022) blei-
ben auch weiterhin als maßgebliche Fördergrundlage wirksam, bis sie durch ein Nachfol-
geförderprogramm ersetzt oder im Wege einzelner Änderungen ergänzt, angepasst oder 
fortgeschrieben werden. 
 
Die Einkommensgrenzen, deren Einhaltung insbesondere bei der Erteilung von Wohnbe-
rechtigungsscheinen sowie von Anträgen zur sozialen Förderung selbst genutzten Wohn-
eigentums zu prüfen sind, sind der Anlage 3 zur Verwaltungsvorschrift VwV-Wohnungs-
bau BW 2022 zu entnehmen. 
 
Die Feststellung der Bezugsgröße, die der Festlegung der Einkommensgrenzen zu-
grunde liegt, obliegt dem Statistischen Landesamt Baden-Württemberg. Das Ministerium 
für Landesentwicklung und Wohnen ist gehalten, stets die zuletzt ermittelte und mitge-
teilte Bezugsgröße anzuwenden. 
 
Insoweit hat sich eine Änderung ergeben: 
 
Die Bezugsgröße beträgt jetzt 65 000 Euro (bislang: 62 000 Euro) als gerundeter durch-
schnittlicher Bruttojahresverdienst der männlichen Arbeitnehmer im Jahr 2022. Aufgrund 
der gesetzlich verankerten Dynamisierung der Einkommensgrenzen (§ 10 Abs. 3 Satz 1 
Landeswohnraumförderungsgesetz – LWoFG) sind diese entsprechend fortzuschreiben. 
 
Die Fortschreibung erfolgt mit der beigefügten Tabelle. Diese Einkommensgrenzen sind 
ab sofort anzuwenden. Die seither gültige Anlage 3 zur Verwaltungsvorschrift VwV-
Wohnungsbau BW 2022 ist durch die beigefügte Anlage (Tabelle) zu ersetzen. 
Die zur Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen einschlägigen neuen Einkommens-
grenzen sind in der tabellarischen Darstellung hervorgehoben. 
  
Die Verwaltungsvorschrift zum Förderprogramm Wohnungsbau BW 2022 (VwV-Woh-
nungsbau BW 2022) sowie die erfolgten Änderungen können auf der Homepage des Mi-
nisteriums für Landesentwicklung und Wohnen abgerufen werden. 
 
 
 
gez. Dr. Meyberg
 


